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Anschluss an das Verteilnetz 
 
Für den Anschluss an das Verteilnetz der EVA gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen über Netz-

nutzung und Energielieferung. Für den Anschluss wird ein Anschlussbeitrag erhoben. Er setzt sich aus 
den Anschlusskosten und dem Netzkostenbeitrag zusammen. Aus dem Anschlussbeitrag lässt sich kein 

Recht auf Eigentum an den entsprechenden Anlagen ableiten. 
 

 

Anschlusskosten 
Für sämtliche Netzanschlüsse werden die Kabelkosten inkl. Anschlussarbeiten, die Zuleitungsrohre, 

sämtliche Grabarbeiten sowie allfällige bauliche Anpassungen an die bestehende Rohranlage der EVA, 
verrechnet. Das Hausanschlusskabel geht nach Beendigung der Anschlussarbeiten in das Eigentum der 

EVA über und wird auch durch die EVA unterhalten. 

 
 

Netzkostenbeitrag 
Der Netzkostenbeitrag dient dem Ausbau des vorgelagerten Netzes (Grob- und Feinerschliessung). Er 
muss auch entrichtet werden, wenn aufgrund des Anschlusses das Netz nicht direkt ausgebaut werden 

muss. Er richtet sich nach der Bemessung der Anschluss-Sicherung. 
 

 

Bemessung der Netzkostenbeiträge 
 
 
Niederspannungskunden (NE7 / 400V)  Mittelspannungskunden (NE5 / 16‘000V) 

mit eigener privaten Trafostation 

 
 

Anschluss- 
Sicherung in 

A 

Netzkostenbeitrag 
in CHF (exkl. MwSt.) 

 Trafoleistung 
in kVA 

Netzkostenbeitrag  
in CHF (exkl. MwSt.) 

25 6‘000.00  250 35‘000.00 
32 7‘680.00  400 56‘000.00 

40 9‘600.00  630 88‘200.00 
50 12‘000.00  1‘000 140‘000.00 

63 15‘120.00  grösser je CHF 140.00 

80 19‘200.00    / kVA 
100 24‘000.00    

125 30‘000.00    
160 38‘400.00    

200 48‘000.00    

250 60‘000.00  

 

315 75‘600.00  

355 85‘200.00  
400 96‘000.00  

grösser Je CHF 240.00/ A 
 

 

 


